
Basisablauf für Leistungen im Ausland nach KVV 36/1

Ist sehr rasche Behandlung notwendig, dann hat der Prozessablauf dementsprechend rasch zu erfolgen.
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Auftrag zur Antragstellung  

Kostengutsprache nach KVV 36/1  

und Einwilligung zur Weitergabe  

der Daten über die Gesundheit  

(DSG 3c/2)

schriftlich mit Unterschrift

Fachgutachten mit Stellungnahme: Antrag auf Kostengutsprache, Fachgutachten - und bei  

Befürwortung der Auslandbehandlung mit Stellungnahme BAG -

(Falldokumentation bleibt beim Vertrauensarzt, KVG 57/7):

A) für Auslandsbehandlung oder

B) gegen Auslandsbehandlung

(KVG 25/2 oder 29 i.V.m. KVV 36/1 und ATSG 51)

Kopie des Entscheids zur Kenntnis

Formloses Verfahren (ATSG 51 i.V.m.

KVG 80)

Fax, Brief, verschlüsselter E-Mail-Verkehr, ggf. Telefonat

Fax, Brief, verschlüsselter E-Mail-Verkehr, ggf. Telefonat Fax, Brief, verschlüsselter E-Mail-

Verkehr, ggf. Telefonat

Fax, Brief, verschlüsselter E-Mail-Verkehr, ggf.

Telefonat

Aufgrund des Fachgutachtens - und bei Befürwortung  

der Auslandbehandlung mit der Stellungnahme des  

BAG - Entscheid über Kostengutsprache:

A) für Auslandbehandlung oder

B) gegen Auslandbehandlung

Falldokumentation und Antrag auf  

Kostengutsprache

(KVG 57/6, KVV 36/1)

für  

Auslandsbehandlung

gegen  

Auslandsbehandlung

Fax, Brief, verschlüsselter E-Mail-Verkehr, ggf. Telefonat  

Prüfung des Gutachtens des VA auf folgende Punkte:

1. Ist die vorgesehene Leistung nach WZW-Kriterien abgeklärt worden (KVG 32)?

2. Ist die Leistungsmethode etabliert oder befindet sie sich im Forschungs- oder Entwicklungsstadium (KVG 32)?

3. Ist die Qualität der im Ausland gewünschten Leistung wesentlich besser als in der Schweiz?

4. Ist die Leistung in der Schweiz nicht verfügbar?

Kurze Stellungnahme des BAG anhand von eigener Recherche


